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	[bookmark: _GoBack]Musterbrief: Delegation des Direktionsrechts

	Delegation des Direktionsrechts an den Schulleiter Vereinbarung zwischen
„Schülerbetreuung Regenbogen e.V.“, vertreten durch ihren Vorsitzenden,
Herrn Peter Neumann
Bergweg 7
12345 Neustadt 	-Träger-
und
dem Leiter der Städtischen Grundschule Neustadt
Herrn Paul Sorgsam
Hauptstraße 10
12345 Neustadt 	-Schulleiter-
über die Übertragung des Direktionsrechts in Hausaufgabenangelegenheiten
1. Der Träger überträgt dem Schulleiter das Direktionsrecht gegenüber dem Betreuungspersonal des Trägers in Sachen Hausaufgabenbetreuung.
2. Das Direktionsrecht erstreckt sich auf Dauer, Umfang und Inhalte der Hausaufgabenbetreuung der Schülerinnen und Schüler der Städtischen Grundschule in Neustadt. Der Schulleiter darf pädagogische Vorgaben zu den Inhalten der Hausaufgabenbetreuung machen. Er darf den zeitlichen Umfang der Hausaufgabenbetreuung festlegen.
Neustadt, den 15.01.2020
Peter Neumann 	Paul Sorgsam	
Träger 		Schulleiter




